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Bei aller politischen Unabhängigkeit wissen wir nur zu gut, dass

unser Lohn ein politischer Lohn ist und es stets bleiben wird, lni
Bundeshaus wird schlussendlich entschieden, was uns frommt und

wovon wlr die Finger zu lassen haben Eingedenk ihrer Mission wird

sich die Verbandsspitze noch in vermehrtem Masse überall da, wo es

Ihr als tunlich erscheint, Gehör und den gebührenden Einfluss ver-

Sie ist willens, ihr Plan-Soll weiterhin «aus eigenem Boden» zu

bestreiten. Trotz der aus Bekanntenkreisen kommenden, etwas boshat-

ten Unterstellung, dass es ganze Völkerstämme gebe, denen die

Unterstützung durch einen oder mehrere Parlamentarier ein Greuel sei,

werden wir diese Notbremse nicht einrosten lassen. An unserem

Sozialpartner liegt es, uns durch die Einräumung eines erweiterten

Mitspracherechtes zn ermöglichen, die schwere aber schone

Aufgabe zu erfüllen. Alex Nydegger, Basel

Recht auf Wohnung

Vor noch nicht allzu langer Zeit spielte in der ^weizensehen
Arbeiterbewegung das «Recht auf Arbeit» «™J™g^J^riu»
anhaltende Vollbeschäftigung nach dem Zwe ten Weltkrieg nahm

dann dieser Forderung ihre einstige.Aktualität. Wenn auf dem

Wohnunssmarkt alles in Ordnung wäre und vor allem ein genu

SÄTebot an guten und preisgünstiger^ohn«ngen^bestand^
würde das «Recht auf Wohnung» kaum die Ge^l«^™£
aber im Wohnungs- nnd Mietssektor so vieles im Argen liegt, die
Mietetgegenüber dem Vermieter in einer schwachen Position seh

Edefund unzählige Familien über zu hohe ™™%™%»
klagen, ist das «Recht auf Wohnung» eine verständliche und berech

^SSrische Gewerkschaftsbund hat sich noch und noch

für dL mlter eingesetzt. Er hat sich gegen den sukzessiven Abbau

der Mietzinskontrolle und der Mietzinsüberwachung gewehrtEr
hat in der jüngsten Vergangenheit entschieden für einen wirksa

men Kündigungsschutz im Obligationenrecht gekämpft Der SGB

Zd inlesono^eine Vertreter im eidgenössischen P«W^
ben alles getan, um die MögUchkeit zur Aufhebung einer Kündigung

obügationenrechtiich zu verankern. Der Ständerat und das. Rechts-

bür|ertum haben eine solche Lösung, die dem Mieter n ,a»
effektiven Schutz verhelfen hätte verhindert. Als Ergebnis der

langwierigen Beratungen ist nur das 8*wachere *™tram^jT
Kündigungserstreckung übrig geblieben. Dass eine Kündigung durch
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richterlichen Entscheid um aUerhöchstens drei Jahre hinausgeschoben
werden kann und diese Regelung für alte und neue Wohnungen

gelten soll, mag zwar ein Teilerfolg eines parlamentarischen Kampfes
sein; aber ein derartiger Mieterschutz ist unzureichend.

Ein wirkungsvoller Kündigungsschutz allein vermag die
Wohnungs- und Mietprobleme nicht zu lösen. Die Wohnbauförderung
bleibt ein vordringliches Anliegen der Mieter und Gewerkschaften.
Mit der Initiative «Recht auf Wohnung» werden zu Recht zwei
Ziele anvisiert: Förderung des Wohnungsbaues und Kündigungs-
schutzmassnahmen zugunsten der Mieter bei Wohnungsmangel.

Das Volksbegehren «Recht aus Wohnung», das am 27. September
zur Abstimmung gelangt, hat folgenden Wortlaut:

«Der Bund anerkennt das Recht auf Wohnimg und trifft die zu
seiner Sicherung notwendigen Massnahmen, damit Familien und
Einzelpersonen sich eine ihren Bedürfnissen entsprechende Wohnung

beschaffen können, deren Mietzins oder Kosten ihre finan-
zieUe Leistungsfähigkeit nicht übersteigen. Der Vollzug der auf
Grund dieses Absatzes ergehenden Gesetze erfolgt unter Mitwirkung
der Kantone; private und öffentUche Körperschaften können
beigezogen werden.

Entsteht trotzdem in einem Kanton oder einer Agglomeration
ein Mangel an Wohnungen, so trifft der Bund im Einvernehmen mit
dem betreffenden Kanton die notwendigen, zeitlich begrenzten
Massnahmen zum Schutze der Familien und Einzelpersonen vor
ungerechtfertigten Mietvertragskündigungen, gegen übersetzte
Mietzinsen und gegen alle anderen Missbräuche.»

Hinter der Initiative «Recht auf Wohnung» steht in erster Linie
das «Mouvement populaire des famiUes». Der Schweizerische
Gewerkschaftsbund und auch die Sozialdemokratische Partei der Schweiz
unterstützen die Initiative. Sie haben für die Volksabstimmung vom
27. September die Ja-Parole beschlossen. Die Arbeitnehmer und
Mieter werden klug genug sein, sich von der massiven gegnerischen
Propaganda nicht irreführen zu lassen. Sie haben ein Interesse daran,

dass die Initiative angenommen wird. Benno Hardmeier
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